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Schweiz. Lehrerverein und Lehrerzeitung.
Als nach Tagen politischer Bewegung die

Glieder des Schweizervolkes sich zu nationaler Stärkung
enger zusammenschlössen, erstand „aus dem Be-
dürfnis vaterländischer Lehrer nach gegenseitiger
Mitteilung von Ansichten und Erfahrungen, nach
einer grössern Übereinstimmung in den Bildungs-
bestrebungen " der schweizerische Lehrerverein. „ Ver-
bindung und Verbrüderung der Schweiz. Lehrer,
Förderung des Erziehungs- und Unterrichtswesens in
Schule und Haus durch alle Teile unseres Vater-
landes" waren die Zweckbestimmungen, welche der
Verein an die Spitze seines ersten Statuts schrieb.
Als Mittel zu diesem Zwecke sollten dienen: geord-
nete Gliederung seiner Bestandteile, regelmässig
wiederkehrende Lehrerversammlungen, Behandlung
pädagogischer Fragen bei den Jahresversammlungen,
Herausgabe eines Schweiz. Schulblattes. Die Glie-
derung des Schweiz. Lehrervereins d. i. die Bildung
von Zweigvereinen oder Sektionen ist bisanhin nicht
mehr als ein blosses Postulat geblieben. Mit Aus-
nähme der Anfangsperiode fanden dagegen die

Versammlungen regelmässig, erst alle zwei, dann
alle drei Jahre statt. Die Verhandlungen der
Schweiz. Lehrertage spiegeln ein interessantes Stück
schweizerischer Schulgeschichte und —unerfüllterPostu-
late. Es lag in der Natur der Verhältnisse, dass,
früher mehr als jetzt, je nur ein relativ geringer
Teil der dem Versammlungsort ferner wohnenden
Lehrer sich an Lehrertagen beteiligten oder beteiligen
konnten. Frühzeitig machte sich das Bedürfiiis nach
einem Vereinsorgan geltend, das zwischen den Lehrer-
tagen das Band der Vereinigung bilden und zugleich
pädagogische Anregungen und Ideen weiter tragen
sollte: Mitte der Fünfzigeijahre* erschien im Auftrag
des Schweiz. Lehrervereins die „Pädagogische Monats-
schrift für die Schweiz". 1862 erhielt das Vereins-

organ den Titel, den es heute noch trägt. Indem
vor zwei Jahren die Schweiz. Päd. Zeitschrift der
Schw. Lehrerzeitung beigesellt wurde, erfüllte sich
eine Forderung, die schon vor Jahrzehnten und seit-
dem wiederholt an Lehrertagen gestellt worden war.
Auf ihrem Lebensgang hat die Schweiz. Lehrer-
zeitung manches erlebt. Die Stimmungen, die parallel
mit den politischen Erscheinungen im Schw. Lehrer-
verein sich geltend machten, gingen an ihr nicht
spurlos vorüber: in Zeiten regern Lebens und Stre-
bens bewegte sich die Leserzahl in aufsteigender,
in Zeiten der Depression in absteigender Linie. Die
Schriftform ist eine andere geworden, und auch an

| die Orthographie hat die Lehrerzeitung ihren Tribut
bezahlt. Statt eines halben Bogens umfasst sie heute
einen Bogen, der ganz dem Texte, und eine monat-
liehe Beilage, welche literarischen Anzeigen und Be-
sprechungen gewidmet ist. Zusammen mit der Päd.
Zeitschrift ist die Schw. Lehrerzeitung nach Umfang,
Ausstattung und Preis ein pädagogisches Blatt, das

sich neben jeder andern Schulzeitug in deutscher

Sprache zeigen darf. Dass sie ihrem Inhalt nach
auf der Höhe ihrer Aufgabe und an der Spitze der

pädagogischen Fachzeitungen stehe, dafür zu sorgen,
ist Aufgabe der Leitung des Blattes, des Zentral-
ausschusses des Schweiz. Lehrervereins, der in erster
Linie über das Vereinsorgan zu wachen hat, und der

Mitglieder des Vereins. Arbeiter, Handwerker und
ksufmännische Verbindungen im Schweizerland haben
es so weit gebracht, dass sie besondere Arbeits-
kräfte für und nur für ihre Fachorgane bestellen.
Die Leitung der Schweiz. Lehrerzeitung ist bis heute
stets in der Hand von Lehrern gewesen, die ihre
volle Berufsstellung hatten und nur die Zeit ihrer
Musse für die Besorgung des Blattes verwenden
konnten. Es war nur eine natürliche Folge dieses

Verhältnisses, wenn die verantwortlichen Leiter der
Schweiz. Lehrerzeitung, ihre Aufgabe, ihre Ziele an



26

der Kraft des Könnens und der verfügbaren Zeit
messend, sich des Gefühls der Nichtbefriedigung nicht
erwehren konnten, und in der Leitung des Blattes
ein etwas häufiger Wechsel eintrat. Was vor Jahren
an dieser Stelle ein hervorragender und verdienter
Schulmann in seinem Abschiedswort gesagt und ge-
fordert hat: der Leitung der Lehrerzeitimg sollte
sich eine berufene Kraft vollständig widmen können,
muss heute als eine der Forderungen, die zu er-
streben sind, wiederholt werden. So lange dies
nicht erreicht ist, kann die Aufgabe, welche der Sch.
L. Z. als pädagogischem Fachblatt obliegt, annähernd
nur erfüllt werden durch die Vereinigung, das Zu-
sammenwirken von Kräften. Je mehr sich der Schreiber
d. Z. dessen bewusst wird, was alles von der Sch.

L. Z. erwartet wird und was sie billigerweise sein
und leisten sollte, um so mehr wird ihm klar, wie
weit auch in dieser Sache die Wirklichkeit hinter dem
Ideal zurücksteht.

Die Schweiz. Lehrerzeitung, wie wir sie wün-
sehen, sollte für jedes Lehrerheim allwöchentlich ein
ersehnter Gast sein, der nach der sauren Wochen-
arbeit Ermunterung, Belebung, Belehrung, Unter-
haltung, Trost, Hoffnung, Stärkung, Anregung zu
neuer Arbeit, zu neuem Streben, Ringen, Kämpfen —
denn das ist schliesslich des Lehrers Leben —
bringt. Mahnend, ratend, fördernd, belehrend, an-
regend sollte sie dem jungen Lehrer zur Seite treten,
um ihn in seinem Beruf tüchtiger zu machen, und
dem im Schuldienst erfahrenen Meister sollte sie Ge-
lehenheit geben, Ansichten, Anschauungen, Tätigkeit
anderer an seinen eigenen Beobachtungen und Er-
fahrungen zu werten und zu messen. Die Strömun-
gen auf dem Gebiete der Pädagogik und Methodik,
Neuerungen, welche für den einzelnen, für die Ge-
samtheit, für Schulen, für Lehrer Fortschritte be-

deuten, sollte sie hinaustragen in die weitesten
Kreise der Lehrerschaft. Den Lehrer, der abseits

von den Stätten der Wissenschaft, der Schulung,
seines Amtes lebt, sollte sie auf dem Laufenden
halten mit den schulpolitischen Ereignissen des In-
und Auslandes und den wissenschaftlichen und tcch-
nischen Errungenschaften, soweit sie Gemeingut der
Gebildeten oder für die Schule von Wert sind. Für
die Lehrer von Stadt und Land, für die Lehrer der
verschiedenen Kantone wie der verschiedenen Schulen
und Schulstufen sollte die Sch. L. Z. ein Band sein,
das die Solidarität des Lehrerstandes stärkt, das Ge-
fühl der Zusammengehörigkeit erhält, die Einigkeit
der schweizerischen Lehrerschaft fördert, indem es

von gleichen Sorgen, Mühen, Bestrebungen, Zielen
berichtet, die Interessen der einen den andern nahe

legt, die gemeinsamen Aufgaben betont, für die ma-
terielle Besserstellung der Lehrer eintritt, und an der
Hebung der Berufstüchtigkeit des einzelnen und aller

und damit an der Kräftigung des gesamten Lehrer-
Standes arbeitet. Wer die Verschiedenartigkeit der
Anschauungen •— der eine verlangt philosophische
Betrachtungen, der andere realistisch-praktische An-
Weisungen, diesem sagt der Ernst, jenem der Humor
zu — bedenkt und die Ausdehnung der Wissens-
gebiete — Pädagogik, Methodik, Sprache, Schrift,
Realien, Zeichnen, Singen, Turnen etc. —, welche den
Lehrer berühren, in Betracht zieht, ohne dabei die
Vielheit unserer kantonalen Schulverhältnisse, die
auch berücksichtigt sein wollen, zu vergessen, der
wird finden, dass die Aufgabe, vor welcher die Sch.
L. Z. steht, keine leichte ist. Wie wenn sich eine
Anzahl Blätter, die einen den einzelnen Kantonen,
die andern je einer Disziphn dienend, in diese Auf-
gäbe teilen würden? Wer nicht die kantonalen
Schlagbäume wieder erstehen und die Schulführung in
eine zusammenhanglose Facharbeit zerrissen sehen

will, der kannn das nicht wünschen. Nein, wenn
der schweizerische Lehrerverein, „entstanden aus dem
Bewusstsein patriotischer und beruflicher Zusammen-

gehörigkeit, aus dem Verlangen nach einer Verbin-
dung der Amtsgenossen über die Marken der Kan-
tone hinaus, eine wohltätige Rückwirkung auf die
Gestaltung des öffentlichen Unterrichtes in den Kan-
tonen und einen namhaften Einfluss auf eine gleich-
mässigere Entwicklung und eine wahrhaft natio-
nale Richtung des Erziehungswesens ausüben" will
— wir zitiren hier die Worte Dulas, der heute vor
einem Jahr zum Tode eingegangen —, so kann und
darf er nur ein einheitliches, starkes, allgemein ver-
breitetes, den verschiedenen Bedürfnissen Rechnung
tragendes Vereinsorgan wollen. Damit die Sch. L.
Z. in Zukunft mehr noch als bisher das ver-
bindende Glied der Schweiz. Lehrer von Ost und
West werde, helfe ein jeder Lehrer dazu mit, was
er kann. Wer in diesem oder jenem Fache Spezial-
Studien macht, teile davon mit, was andern Anregung,
Belehrung bieten mag. Wer in schulpolitischen
Dingen einen Fortschritt will, gebe bekannt, was hier,
was dort in fortschrittlichem Sinne erstrebt und getan
wird. Eine gut organisirte, arbeitsame, tätige Kör-
perschaft, die Erfolge aufzuweisen hat, tue kund, wie
sie das erreicht hat. Indem wir den Tüchtigsten
und Besten nachstreben, fördern wir uns selbst ;

indem wir die Errungenschaften der fortgeschrittensten
Kantone und Orte auf dem Gebiet der Schule für
die zurückstehenden Gegenden anstreben, heben wir
das gesamte Schweiz. Unterrichtswesen, indem die
besser gestellten und besser ausgebildeten Lehrer
für die schlechter gestellten und schlechter ausge-
rüsteten Kollegen einstehen, ehren sie sich selbst
und bessern sie die Stellung und die Lage des

Lehrerstandes überhaupt. Noch eines. In direktem
Gegensatz zu den Zielen des schweizerischen Lehrer-
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Vereins und der Schweiz. Lehrerzeitung ist letztes j

Jahr unter Führung der ultramontanen Geistlichkeit
der katholische Lehrerverein gegründet worden.
Dessen Zwecke sind andere als die unsern, kein
Zweifel. Wer nicht will, dass die ultramontane
Fahne obsiege in dem Kampf um die nationale
Schule, der weiss, wohin er zu stehen hat. Im
Sinne dieser Ausführungen ersuchen wir unsere Leser,
dem Schweiz. Lehrerverein und der Schweiz. Lehrer-
zeitung ihre Mithülfe zu leihen.

Zur Neubelebung des Volksgesanges.
(Von einem jungen Musiker.)

I. Seit vielen Jahren erheben sich da und dort, und
nicht nur in der lieben Schweiz, vereinzelte Stimmen,
welche öffentlich den Niedergang des Yolksgesanges be-

klagen. Was ist aber darunter zu verstehen? Wenn wir
dabei an das Singen in den unzähligen und verschieden-

artigen Vereinen denken, so dürfen wir füglich behaupten,
dass sich im allgemeinen ah'eser Volksgesang eine

gewichtige Stellung im Volksleben erobert hat, und
dass sich derselbe mit seinen vielen Gesangsfesten all-
jährlich ein glänzendes Zeugnis von Tatkraft und wenig-
stens äusserlichem Erfolge geben lässt. Aber eben, es ist
unter den Sachverständigen schon längst kein Geheimnis

mehr, dass der Erfolg nur ein äusserlicher ist. Denn sie

sagen sich, dass nur dann von wahrem Erfolg die Rede
sein könne, wenn mit jeder Gesangsleistung, sei es als

Konzert oder Wettstreit, ein Fortschritt sowohl in der
technischen als ästhetischen Auffassung erzielt worden sei.
Sie sagen sich, dass nach der technischen Seite hin von
einem wirklichen, in Betracht fallenden Fortschritt keine
Rede sein kann, dass immer und immer wieder zum
gleichen Drillsystem gegriffen werden muss, weil eben die

einzige nutzbare Unterlage für ein fruchtbares Singen, das

Treffvermögen, fehlt ; ferner sind sie der Ansicht, dass die
ästhetische Auffassung unter der technischen Mühsal viel
zu sehr zu leiden habe, als dass sie für denjenigen be-

friedigend sein könnte, welcher von der ästhetischen Er-
fassung eines Tonstückes einen Nutzen haben will für das

Seelenleben des Sängers. „Es muss besser werden, wir
wollen das Übel an der Wurzel fassen und den Sc/mZ-

^esaw^ auf eine möglichst hohe Stufe heben." Und ge-
wiss, in der Schule könnte der Keim gelegt werden für
einen rationellen Vereinsgesang.

Aber dieser Vereinsgesang macht den Volksgesang
nicht aus. Wie sang man früher? In Berg und Tal, in
freier Natur und im trauten Heim und überall aus voller
Seele, weil die Seele erfüllt war von einem regen Gemüts-
leben — und ohne an Noten zu denken. Heute aber?
Fast nur, wenn der Schulmeister und das Notenbuch bei
der Hand sind. „Es muss besser werden! Wir wollen
das Übel an der Wurzel fassen und den Schulgesang auf
eine möglichst hohe Stufe bringen, wir wollen alles tun
und alles geben — Bücher und Tabellen!" Da»«Z wollt

ihr cZZesew Volksgesang beleben, mit Büchern und Tabellen?
Das werdet ihr ebensowenig, als mit Büchern ein Kind
sprechen lehren. Unabhängig von allen Noten muss rfieser

Volksgesang sein, wenn er überhaupt soll leben können.

Nach der Meinung eines in langjähriger Praxis er-

probten Lehrers ist „der gesamte Wust der Musiklehre:
Noten, Vorzeichnungen, Pausen, Takt- und Tonarten und

was alles zur FünflinienWeisheit noch gehört, dem

Volksschulgesange nur von Schaden ..." Und an anderer
Stelle sagt er, dass es das Beste wäre, wenn alle Gesang-
bûcher, Methoden und Tabellen mitsamt der Wandtafel
aus der Schulstube hinausgeschafft würden. Ich höre den

geneigten Leser lachen. Aber ich bitte, diesen radikalsten
aller Volksbeglücker, wenn auch nur in seiner schlichtesten

Art, argumentiren zu hören: Er meint nämlich, dass es

trotz der jahrelangen Notenplackerei keine einzige Klasse
einer Volksschule gebe, deren Schüler ein ihnen unbe-
kanntes einfaches Volkslied sofort ohne Hilfe des Lehrers

vom Blatt singen könnten. Da er mit dieser Behauptung
unstreitig recht hat, so muss es mindestens verzeihlich er-
scheinen, dass er die nach lebendigem Singen dürstenden
Schüler von der Notenquälerei befreien will ; denn er findet,
diese habe kein Existenzrecht, wenn sie ihr eigentliches
Ziel, eben das Vomblattsingen, nicht erreiche. Aber zu
seiner einseitigen Anschauung kommt er auf tiefsinnigere
Weise, indem er den Gesangsunterricht als Mittel für die

sys/emaZtsc/ie cZes Ge/ü/iZsZe&eus im Kinde be-
trachtet. Der Schüler darf seiner Überzeugung nach nur
nach dem Gehör singen und nur, wenn in ihm vorher
durch passende Erzählung diejenigen Gefühle erzeugt
worden sind, welche das Lied zum Ausdruck bringt (Ge-
fühlstechnik). Alle äusserlichen Hilfsmittel, wie Noten

etc., lenken aber die Aufmerksamkeit des Schülers von
den Vorstellungen, welche die Gefühlsspannung erzeugen
sollen, ab, sie sind daher schädlich. Er will deshalb

durchaus keine Noten mehr in der Schulstube, wobei er

jedoch vergisst, dass die Schule nicht nur den /rae»
FoZ&s^esa«^, sondern auch den (gebundenen) Fera'usroZ&s-

<7esa«<7 vorzubilden hat. Doch gibt er eine solche Fülle
von Anregung und positiver, praktischer Anleitung zu
einem für die Seele des Kindes wirklich nützlichen Ge-

sangsunterrichte, dass die Lektüre seiner betreffenden,

gewiss lesenswerten Schrift „Das L/ecZ aZs Zs-

auseZrwci" von ArZ/wr OswaZcZ S//e/iZer, Lehrer in Dresden

(H. U. Pierer, Altenburg 1890), allen Erziehern dringend
ans Herz gelegt werden darf. Wir finden darin endlich

ausgesprochen, was immer uns dunkel und noch unklar
vorschwebte: wie wir den Gesangsunterricht betreiben

müssen, wenn er das Gefühlsleben des Kindes erziehen

und nicht im besten Falle im Paradedrill stecken bleiben

soll, bei welchem das kindliche Gemüt nur diejenige
Nahrung bekommt, welche so nebenher abfällt. Nicht die
Parade mit einigen gut eingedrillten Liedern soll das vor-
nehmste Ziel sein, sondern die Erziehung des kindlichen
Gemütes. Sein Büchlein aber zeigt zugleich auch, wie wir das
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wieder bekommen können, was wir oben mit „freier Yolks-

gesang" bezeichnet Laben.

Doch lassen wir Stiehler und fragen wir uns: Muss

denn das Gefühlsleben des Bandes überhaupt systematisch

erzogen werden? Hie und da hören wir die Klage, das

moderne Volk ermangele des idealen Sinnes, des Sinnes

für das Schöne und Gute, mit einem Wort, es sei dem

Materialismus verfallen. Diese Klage galt für jede frühere
Zeit noch mehr. Aber wie kommt es, dass sie noch nicht
verstummt ist am Ende des 19. Jahrhunderts, desjenigen
Jahrhunderts, welches den grössten Volksbildner sah,
welches sich mit heiligem Eifer auf Pestalozzis Lehren
warf und sie praktisch verwertete in einer unzähligen
Menge von Schulhäusern, des Jahrhunderts, welches mehr
solcher Volksbildungsanstalten aufweist, als vor ihm alle

Epochen zusammen? — Es sollte doch scheinen, dass

sich mit der Popularisirung der Schule die Bildung des

Volkes in logischer Proportion hätte verhalten sollen?
Das wäre wohl so, wenn die Schule in ihrer bildnerischen

Bestrebung stets genügend unterstützt worden wäre. Sie

soll eine Vorbereitung für das Leben sein. Was ist

natürlicher, als dass sie sich bemüht, vor allem das zu

schulen, was das Leben einzig zu dirigiren scheint : den

Verstand? Aber eben, nicht vom Verstand nur wird es

geleitet, sondern auch von der Fer«ww/ï, wenn wir da-

runter den Dualismus von Verstand und Gefühl verstehen
wollen. So hat denn die Schule nicht zu vergessen, dass

es immer eine Zweiheit ist, welche das menschliche Ganze

ausmacht, sie übe den Verstand, die Berechnung und ver-
gesse diejenige Direktion darob nicht, welche Verstand
und Berechnung zum Guten und Schönen leiten soll: das

Gefühl. Wie soll der um das Dasein kämpfende Mensch
seine Verstandesfähigkeiten im Rahmen des Guten und
Schönen halten, wenn die letzteren (für welche er ebenso

beanlagt ist, wie für die ersteren) nicht ebenso mächtig
in ihm sind wie jene *) Moral und Ästhetik beruhen
nicht zum geringsten Teil auf dem Gefühl. Mithin
müssen wir uns, wenn wir wirkliche^ Bildung erzielen

wollen, die Erziehung des Gefühlslebens so angelegen sein

lassen, wie die des Verstandeslebens.

Tut das die Schule in genügender Weise Den

grössten Teil der Schulzeit räumt sie den Verstandesübungen
ein; oft werden auch die Fächer, wie Geschichte und

Literatur, welche für die Bildung des Gefühls besonders

geeignet sind, in allzu trockener, rein verstandesmässiger
Weise behandelt. Und wie steht es mit dem Gesangunter-
rieht, über dessen Betrieb Stiehler so hart urteilt

Vereinigung oder Trennung der Geschlechter

in der Volksschule?

Iii.
Es entsteht aber die weitere Frage, ob nicht das

gemütstiefere, phantasiereichere, der Abstraktion feindliche

*) Noch ein ist hier im Platz. D. R.

Wesen des Mädchens andere Cnferri'cAverlange,
als der Knabe, oder ob nicht wenigstens in der Art der

Stoffbehandlung dieser Verschiedenheit der Geschlechter

in dem Masse Rechnung getragen werden sollte, dass aus

diesem Grunde Geschlechtertrennung wünschenswert er-
scheinen müsste. Da fragt sich nun wieder vorerst, ob

es Aufgabe der Erziehung sein kann, die bestehenden

Gegensätze in der psychischen Natur der beiden Geschlechter

zu verschärfen, also dass bei den Mädchen fast ausschliesslich

das Gefühls- und Phantasieleben, bei den Knaben dagegen
die Verstandes- und Willenskräfte noch ganz besonders

gepflegt werden müssen, oder ob es in unsrer Zeit nicht
besser sei, das Umgekehrte anzustreben, nämlich eben

gerade am Ausgleich dieser Gegensätze zu arbeiten. Diese

Frage könnte weit führen. So viel aber ist ohne weit-

läufige sozialphilosophische Erörterungen einleuchtend, dass

bei den Mädchen ganz zweifelsohne der scharfe, klar unter-
scheidende Verstand und bei den Knaben die Empfänglich,
keit des Gemütes und das Phantasieleben einen Anspruch
auf Ausbildung haben, wenn die Erziehung nicht eine

höchst einseitige und damit eine verfehlte sein soll. Es

ist gewiss eine Tatsache, dass im allgemeinen die Mädchen

im Religions-, Deutsch- und Geschichtsunterricht leichter

gepackt und in ihrem Gemüts- und Phantasieleben tiefer

erregt werden und dass dagegen die Knaben in Arithmetik,
Geometrie, Grammatik, Naturlehre und in den mehr auf
Verstand und Gedächtnis abzielenden Seiten der übrigen
Unterrichtsstoffe Besseres zu leisten pflegen. Aber aus
diesen Tatsachen folgt keineswegs, dass für das eine Ge-

schlecht andere Bildungsstoffe ausgewählt werden müssen,
als für das andere, ja nicht einmal, dass die Art der

Behandlung für Knaben und Mädchen notwendig eine

ungleiche sein muss. Oder sollen denn die Knaben in
Religion, Geschichte, Sprache nicht auch gemütlich erregt,
soll ihre Phantasie nicht auch bereichert und gekräftigt
werden, und sollen die Mädchen in den Verstandesfächern

nicht auch zu klarem Urteilen und Schliessen angehalten
werden? Sind es nicht gegenüber beiden Geschlechtern

auch die nämlichen Mittel, welche den Willen reinigen und

kräftigen Und selbst wenn man bei gewissen Unterrichts-
Stoffen eine andere Behandlung für die Knaben verlangen
wollte, als für die Mädchen, so übersehe man doch nicht,
dass in allen Fällen die ganze Persönlichkeit des Lehrers
mit ihrer geringem oder grossem Gemütstiefe, ihrer reichern
oder armem Phantasie, der geringem oder grössern Kraft
und Reinheit ihres Willens es ist, welche über den erzieher-
ischen Erfolg entscheidet und dass eine Geschlechtertrennung
aus diesem Grunde nur dann eine Berechtigung hätte,
wenn es gelänge und mit äusserster Sorgfalt angestrebt
würde, für beide Arten von Schulen die völlig entsprech-
enden Lehrkräfte zu finden. Wir glauben nicht, dass bis

jetzt bei Lehrerwahlen für geschlechtergetrennte Schulen

ein besonderes Gewicht auf diesen Punkt gelegt worden

sei, vielmehr hat man, so weit unsere Beobachtung reicht,
überall nur auf allgemeine Tüchtigkeit geschaut und dann
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als selbstverständlich betrachtet, dass der tüchtige Mann

hier, wie dort, sich bewähren werde. Und insoferne man
nicht bestrebt ist, die naturbestimmten Gegensätze im
Charakter der beiden Geschlechter noch möglichst zu ver-
schärfen, hat man hierin kaum unrecht getan.

c) Endlich haben wir noch die Frage zu berühren,
ob nicht vielleicht die Bücksicht auf rfie der
spätem Z/eèewssteZtwM<7 von Frau und Mann eine Geschlechter-

trennung in der Schule wünschenswert mache. Da haben wir
gleich nebenbei auf eine Inkonsequenz in der einleitungsweise
berührten Eingabe der stadtbernischen Primarlehrerinnen
aufmerksam zu machen. Die Petentinnen verlangen nämlich
geschlechtergetrennte Schulen, nicht zum wenigsten aus
dem Grunde, damit den Lehrerinnen ein möglichst weites
Arbeitsfeld gesichert bleibe. Sie streben, nicht ohne gute
Gründe, nach völlig freier Konkurrenz mit dem männlichen
Geschlecht. Der Lehrerin soll auf allen Stufen der Primär-
schule die gleiche Aussicht auf Verwendung gesichert
bleiben, wie dem Lehrer. Es liegt ja auch im Zuge
unsrer Zeit, dem weiblichen Geschlecht ein Arbeitsfeld
nach dem andern zu eröffnen und es, soweit irgend die
Qualität und Quantität seiner Kräfte reicht, dem männ-
liehen gleichzustellen. Wie stimmt nun mit diesem Streben
nach Ausgleich der Gegensätze die Tendenz, schon in der

Schulerziehung der beiden Geschlechter eine scharfe Scheid-

ung einzuführen Wenn das weibliche Geschlecht nach

Ebenbürtigkeit mit dem Manne und vor allem nach Kon-
kurrenzfähigkeit mit ihm in verschiedenen Berufsarten
trachtet, so darf es doch nicht übersehen, dass der sicherste

Weg zur Realisirung dieser Wünsche von dem Grundsatze
ausgehen muss, dass bei den Geschlechtern quantitativ und

qualitativ eine möglichst einheitliche Bildung zu sichern
ist. Dann aber hat Geschlechtertrennung schon auf der
Primarschulstufe2 durchaus keinen Sinn. [Das Ziel der
Primarschule geht ja nur dahin, dem Kinde ein solches
Mass von Wissen und Können auf formal bildende Weise
zu vermitteln, wie es jeefem H/ewscAew zufolge seiner Natur-
anlage und im Hinblick auf sein Fortkommen notwendig
ist. Noch kein Pädagoge hat in dieser jDefinition des

Zweckes der Volksschule auseinandergehalten einerseits,
was Knaben, und anderseits, was Mädchen nötig haben.

In der Tat ist das Pensum der Volksschule ein so eng
begrenztes, dass man kaum von irgend einem der in das-

selbe aufgenommenen Bildungsstoffe mit einigem Recht

wird sagen können, dass er nur für Knaben oder nur für
Mädchen passe, die weiblichen Handarbeiten ausgenommen.
Und wo, wie bei diesem Fache unzweifelhaft und bei

Raumlehre, Turnen und Vaterlandskunde (insbesondere

Verfassungskunde*) nur bedingterweise der Fall, die Rück-
sieht auf praktische Bedürfnisse eine Trennung der Ge-

schlechter erheischt, da ist solche bis jetzt in gemischten
Schulen ohne Schwierigkeiten für einen Halbtag in der

Woche durchgeführt worden. Das Leben verlangt von der

*) Was von dieser Materie für Mädchen nicht passt, ist mit

gutem Grunde der Fortbildungsschule zuzuweisen.

Frau sogut, wie vom Manne, die elementaren Kenntnisse
und Fertigkeiten, welche die allgemeine Volksschule in
Sprache, Rechnen, Schreiben, Zeichnen und Realien zu
bieten vermag. Wenn aber eingewendet wird, dass gerade
in den letztern Gebieten, insbesondere in der Naturkunde,
eine Anpassung an die Bedürfnisse der spätem Landwirte,
Handwerker etc. einerseits und der Hausfrauen anderseits
wünschenswert wäre, so nehme man doch irgend einen Unter-

richtsplan für die Primarschulen eines fortgeschritteneren
Kantons zur Hand und überzeuge sich, wie geringes Terrain

zur Zeit fast überall noch diesem Fache eingeräumt ist
und wie wenig da Gelegenheit ist, nach dem, was beide

Geschlechter in gleichem Masse interessiren kann, noch

das zu treiben, was spezifisch der Hausfrau oder diesem

oder jenem Berufe des Mannes dienen könnte. Was die

Vaterlandskunde anbetrifft, so kann man mit Recht nicht

geltend machen, dass hier die Mädchen mit anderm Stoff,
als die Knaben unterrichtet werden müssen, weil erfahrungs-

gemäss diejenigen Pensen, welche man allenfalls allein für
die Knaben notwendig und erspriesslich erachten könnte,
Verfassungskunde und bürgerlicher Unterricht nämlich, nur
in ihren elementarsten Anfängen in der Volksschule unter-

gebracht werden können, der Hauptsache nach aber der

Fortbildungsschule, d. h. einem reiferen Alter zugewiesen
werden müssen. Die Fortbildungsschule, die in unserer
Zeit bei allen Einsichtigen als eine dringende Notwendigkeit
erkannt ist und zwar für beide Geschlechter in fast dem-

selben Masse, sie mag den Charakter der Berufsschule,
den man da und dort so gerne schon, aber mit Unrecht,
der allgemeinen Volksschule geben möchte, in vollem Masse

tragen und beiden Geschlechtern das bieten, was jedem
von ihnen für seine voraussichtliche spätere Lebensstellung
besonders notwendig und erspriesslich erscheint. Erst das

beiden Geschlechtern gemeinsam Notwendige in gemein-

samem Unterricht, dann erst jedem von ihnen das Beson-

dere in getrennten Klassen

Wir kommen zu dem Schlüsse, flftws /Ar cfie Primär-
scAwistw/e AiwiäwpMe Grwwcfe /i<r TrewHMwp der Ge-

scAfecA/er wicA# AesteAe«, dass da</e</ew seAr

Ar^wmewfe /ür eme Femni^Mwp derse/Aew rorpe&rae/d teerdew

Äröwnew, soweit es sich um diejenige Bildungsanstalt handelt,
welche das jedem i¥e«scAen nötige Wissen und Können

vermitteln soll. Es ist nun unmittelbar klar, dass der

grösste Teil der Gründe für und wider Geschlechtertrennung

in ebenso hohem Masse für die Mittelschulen, soweit solche

das schulpflichtige Alter umfassen, wie für die Primär-

schulen, Geltung hat. Nur in dem letzten der vorstehend

erörterten Punkte, nämlich betreffend der zweckdienlichen

Unterrichtsmittel, ist für die Mittelschulen die Sachlage

eine andere. In dem Masse nämlich, wie diese Anstalten

über das Minimalpensum der Primarschulen hinauszugehen

in der Lage sind, kann man von ihnen mit Recht verlangen,
dass sie in ihrer Stoffauswah} der Eigenartigkeit der Ge-

schlechter Rechnung tragen. Es ist völlig naturgemäss,
dass die Unterrichtspläne für Knaben- und Mädchensekun-
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darschulen in einzelnen Fächern ganz wesentlich differiren-
Insbesondere sind folgende Punkte zu betonen:

1. In den matAe/natiscAc» AäcAer« können Algebra und

beweisende Geometrie ohne allzugrossen Schaden für die

Mädchen wegfallen, damit für diese mehr Raum geschaffen
wird zur gründlichen Schulung in den bürgerlichen Rech-

nungsarten. In der welche die Primarschule

gar nicht, oder nur in elementarsten Formen lehren kann,
wird betreffs Stoffauswahl auf die spätem Lebensbedürf-
nisse Rücksicht genommen.

2. In GescAtcAfe und Geo^rrapfo'e kann für gereiftere
Knaben die Verfassungskunde eingehendere Berücksichtigung
finden. Die Geschichte wird hier mehr das pragmatische,
bei den Mädchen mehr das biographische Moment betonen.

Eine eingehende Behandlung der neuesten Geschichte ist

für Knaben zweifelsohne ungleich notwendiger, als für
Mädchen.

3. In den MafurtwsseMScAcr/ï/ieAen FöcAerra wird die

Knabensekundarschule Chemie und Physik, die Mädchen-

schule dagegen die Naturgeschichte in den Vordergrund
rücken. In letzterer Richtung sind für Mädchen vor allem
alle diejenigen Gebiete zu betonen und eingehend zu berück-

sichtigen, welche Einblick in die hauswirtschaftlichen Ver-
hältnisse verschaffen. (Lebensmittel- und Gesundheitslehre.)

4. Das fecAwtscAe Zeic/men ist für Knaben ungleich
wichtiger, als für Mädchen, und verlangt in der Knaben-
sekundarschule ganz eingehende Pflege.

Diese Andeutungen reichen hin, um den Beweis zu

erbringen, dass für die Stufe der Mittelschule die Ge-

Schlechtertrennung in einer Reihe von Fächern wünschens-

wert ist. Es sind lediglich Rücksichten der Organisation,
welche es fast überall in Städten ratsam erscheinen lassen

müssen, bei solcher Sachlage die Trennung ganz durch-
zuführen und besondere Anstalten für beide Geschlechter

zu schaffen. Man wird aber kaum umhin können, den

geschlechtergemischten Sekundärschulen, soweit sie nicht
wissenschaftlich vorbereitenden Charakter tragen, in erzieher-
ischer Hinsicht einen Vorsprung vor den getrennten zuzu-
erkennen. Selbstredend ist, dass in Anstalten, wo es sich

um Vorbereitung auf das Studium handelt, trotz dieses

Vorteils von einer Geschlechtermischung nicht mehr die
Rede sein kann, so lange wenigstens, als man nicht das weib-
liehe Geschlecht auch hinsichtlich der Befähigung zu einer
wissenschaftlichen Berufsart völlig dem männlichen gleich-
stellen will, wozu es übrigens sobald nicht kommen wird.

Zu korrigiren: Auf Seite 20 in letzter Nummer, Mitte der linken
Spalte: Geschlechtermischung, statt Geschlechtertrennung.

„Ein schweizerisches Rechenlehrmittel".
(Korr. aus dem Aargau.) Zu der Korrespondenz in No. 49

der „Schw. L.-Ztg." 1892 „Ein schweizerisches Rechenlehr-
mittel" erlauben wir uns einige knrze Bemerkungen.

Der Korrespondent aus der Ostschweiz glaubt das VeTdikt
über die Wydlerschen Rechenhefte damit beweisen zu können,
dass er sagt, sie seien trotz achtjährigem Bestände noch in
keinem Kanton obligatorisch erklärt worden und auch der aar-

ganische Erziehungsrat habe vorläufig nur die drei ersten Hefte
ziir obligatorischen Einführung angenommen.

Was den ersten Punkt anbetrifft, so ist zu bemerken, dass
Hr. Wydler, so viel uns bekannt, seine Hefte noch keiner ausser-
kantonalen Erziehungsbehörde zur Einsicht zugesandt oder sich
irgendwie um obligatorische Einführung beworben hat. — In bezug
auf den zweiten Punkt aber konnte die aargauische Erziehungs-
Behörde gar nicht anders handeln, da die begutachtenden Kom-
missionen sowie der Referent des Erziehungsrates (ebenfalls ein
im Amte wohlerfahrener Lehrer) an den Heften IV, V und VI
einige kleinere Änderungen — im Sinne der Vereinfachung —
wünschten. — Dass aber Heft VH und VIII wesentlich umzu-
gestalten seien und auch abgeändert werden, haben wir schon in
Nr. 47 v. Js. mitgeteilt! Nach der „ostschweizerischen" Korre-

^ spondenz soll auch das Stöcklinsche Lehrmittel besonders in
Heft V eine etwelche Umarbeitung erfahren und ob das „Rechen-
buch für das VIL, VHI. und IX. Schuljahr", wie es diesen
Frühling erschien, allen Anforderungen und Wünschen entspricht,
wollen wir vorläufig dahin gestellt sein lassen.

Wenn die allgemeinen Vorzüge, welche wir den Wydler-
Heften nachrühmen, auch den Stöcklinschen eigen sind, so haben wir
nichts dagegen, wir freuen uns vielmehr darüber und anerkennen
dasselbe recht gerne als ein recht tüchtiges, auf die praktischen
Lehrziele hinarbeitendes Lehrmittel ; — wir haben das auch schon
vielfach ausgesprochen. — Damit aber können wir uns nie ein-
verstanden erklären, dass Stöcklin schon im zweiten Schuljahre
beim Teilen als Divisionszeichen die Bruchform anwendet und
diese auch in den folgenden Heften immer wiederholt.

Wir haben in unserer ersten Korrespondenz als Vorzug an-
geführt, dass schon gleich im Anfang bei Wydler angewandte
Aufgaben folgen; während Stöcklin dieselben erst im III. Jahre
einführt. Der Korrespondent aus der Ostschweiz ist damit nicht
einverstanden. Wir halten aber dafür und wissen uns im Ein-
Verständnis mit manchem im Amte schon ergrauten Kollegen
und mit solchen, welche als Verfasser von mathematischen Lehr-
mittein einen seAr Namen haben, dass im allgemeinen
viel zu viel mit reinen Zahlen gerechnet wird; denn dadurch
wird das Denken nicht gefördert, sondern eher abgestumpft und
man verwundert sich nachher darüber, wenn die Schüler mit
den erworbenen Fertigkeiten nichts anzufangen wissen. (Vide
auch die Arbeiten in der Schw. L.-Ztg. über das Sachreehnen).

Auch in bezug auf Punkt 7 der angeführten Vorzüge (Be-
handlung der Dezimalbruchrechnung vor den gemeinen Brüchen)
ist der ostschweizerische Korrespondent anderer Ansicht. —
Warum hat Wydler trotzdem diesen Weg eingeschlagen? 1. Weil
der aargauische Lehrplan die Behandlung der Dezimal-Brüche
vor den gemeinen Brüchen verlangt. 2. Weil der Verfasser
aus Uberzeugung — und sagen wir, wohl mit Recht — die
Dezimalbrüche und hauptsächlich die Operationen mit denselben
als weit leichter und für das praktische Leben ungemein wich-
tiger erachtet als die gemeinen Brüche. 3. Weil Hr. Wydler

;
das Verständnis der Dezimalbrüche auf sehr anschauliche Weise
durch Einführung der allergewöhnlichsten gemeinen Brüche vor-
zubereiten verstand. Hr. W. steht mit seiner Ansicht gewiss
nicht allein da ; gibt es ja sogar Lehrer, — wir gehören freilich
nicht zu diesen — welche die Behandlung der gemeinen Brüche
aus der Volksschule überhaupt ausgemerzt wissen möchten.

Zum Schlüsse geben wir nochmals die Erklärung ab, dass
wir Herrn Stöcklin den schönen Erfolg, welchen er mit seinem
Rechenlehrmittel gehabt, gewiss von Herzen gönnen, aber wir
dürfen auch wiederholen, wenn Hr. W. die genannten Aus-
Setzungen beseitigt, so werden gewiss seine Hefte mit denjenigen
von Stöcklin mit Erfolg konkurriren können.

Zur Abwehr.
Das Gutachten über die vom h. Erziehungsrat des Kantons

Zürich pro 1891/92 gestellte Preisaufgabe (zürcherischer Synodal-
bericht pro 1892, Seite 153—156) veranlasst Unterzeichneten
zu nachstehender Erklärung. Zur Vermeidung falscher Aus-
legung meiner Stellungnahme sei zum voraus bemerkt, dass
nicht der Ärger über die Zurücksetzung meiner Arbeit — die
Kritik derselben ist im allgemeinen ja sehr wohlwollend gehalten —
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mir die Feder in die Hand drückt, sondern lediglich der Um-
stand, dass einzelne gezogene Schlüsse und Bemerkungen so
sehr von meiner Auffassung und dem eigentlichen Sachverhalt
abweichen, dass ich dieselben nicht stillschweigend hinnehmen kann.

Wenn gesagt wird, dass der Verfasser der ersten Arbeit
mit wissenschaftlicher Gründlichkeit die Schulhankfrage behandle,
während die zweite Arbeit in diesem Punkte sich kurz fasse,
indem sie auf die reiche diesbezügliche Sammlung im Pesta-
lozzianum verweise, so ist darauf zu erwidern, dass meine Arbeit
dieser Angelegenheit unter dem Titel „Schulzimmer und Schul-
hank* Seite 45—47 ebenfalls ein eigenes Kapitel widmet, in
welchem ich 1. betone, dass die leider noch vielorts gebrauch-
liehen, ganz falsch konstruirten Suhsellien es dem Lehrer trotz
aller seiner Bemühungen unmöglich machen, die Schüler beim
schreiben zu schöner und gesunder Haltung zu bringen, 2. be-
dauere, dass in dieser Frage die Ansichten der Fachleute so sehr
auseinandergehen, wodurch die Bereitwilligkeit für Verbesserungen
lahm gelegt und eine endgültige Lösung der Frage hinausge-
schoben werde. 3. Allerdings unter berührtem Hinweis auf die
Rüedlingersche Bank besonders aufmerksam mache, welche
meines Erachtens den Hauptvorzug vor allen andern Systemen
darin besitze, dass sie jedem Schüler angepasst werden könne,
dabei aber noch verschiedener Verbesserungen — wWcAe awcA

genannt sinrf — fähig und bedürftig sei. Dieser Passus des
Gutachtens ist nun an und für sich gewiss ganz harmloser
Natur, erhält aber seine verletzende Spitze dadurch, dass dann
weiter gesagt .wird, dass während die erste Arbeit sich über
Schreibmaterialien nicht nur äussere, sondern auch eine wert-
volle Sammlung von Papiersorten etc. enthalte, ich „auch"
hierüber schweige (und oder aber?) „dafür" den Schreibunter-
Unterricht am Seminar „kritisire". Ich verweise auf meine,
im Pestalozzianum noch immer zur Einsicht aufliegende
Arbeit seihst, spez. den Abschnitt über die Haltung des
Körpers und der Schreiborgane, in welchem (Seite 52) verlangt
wird, wie der Halter nicht zu dünn gewählt, aus Schilf oder
Kork bestehen und, der Grösse der Hand entsprechend, von
Klasse zu Klasse in grösserer Dicke verabreicht werden sollte.

In was aber besteht denn die Kritik des Schreibunter-
richtes im Seminar? Einzig in der Bemerkung, dass dort nicht
bloss in der ersten Klasse und nicht nur in Zierschriften unter-
richtet werden sollte, sondern dass, nun aber auch wieder nicht,
wie der Bericht sagt, nach Vorprüfung der n. Klasse wohl
aber in den Stundenplan der 4. Klasse ein Schreibkurs einge-
reiht werden möchte, an Hand dessen auch über Wesen, Ziel
und Methode des Schreibens die nötige Aufklärung zu geben
wäre. Ob nun diesem allgemein gefühlten Bedürfnis dadurch
Rechnung getragen ist, dass man dem Schreiben in den „untern"
Klassen mehr Zeit einräumt und den Unterricht in die Hand von
Leuten legt, welche kaum das Seminar hinter sich haben, also
weder die nötige Übersicht des Stoffes, die durchaus unent-
behrliche Erfahrung in Schule und Leben, vielleicht auch nicht
die zu wünschende Autorität oder den notwendigen Takt, mit
einem Worte also noch nicht das Zeug für einen „Seminar-
lehrer" besitzen, überlasse ich getrost dem Urteil aller der-
jenigen, welche es mit der Schule „wohl und ernst" meinen.

Den betreffend Wahl der Formen gegen mich erhobenen
Vorwurf, dass ich von der Kritik ausgibigen Gebrauch mache,
widerlegt wohl die Vorführung der verschiedenen gebräuchlichen
Formen selbst, in welcher jeder derselben ihr Gutes belassen,
aber angedeutet wird, warum ich nach 17jähriger Erfahrung als
Schreiblehrer an der Gewerbeschule Zürich — und hier habe
ich nur schlechte Handschriften bereits Erwachsener so viel wie
noch möglich zu verbessern — dem einen oder andern Schrift-
zuge den Vorzug gebe. Sollte aber unter dieser Kritik etwa
auch die unschuldige Bemerkung verstanden sein, dass man dem
bei Einführung der Antiqua jedem Lehrer in die Hand ge-
drückten Musterhlatte sowohl aus praktischen Gründen wie in-
folge andern Geschmackes nicht in allen Teilen habe folgen
können, so ist damit wohl dem grössten Teil der Lehrerschaft
nur aus dem Herzen gesprochen und ein Recht geübt, das wir
uns im Interesse der Schule selbst rieht nehmen lassen dürfen
und das uns von Kollegen am allerwenigsten vorenthalten
werden sollte.

Die Forderung, dass in der Sekundärschule — es ist wohl
auch die II. und HI. Klasse gemeint?— die Kleinbuchstaben
der Antiqua doppelte Höhe derjenigen des deutschen Alphabetes
haben sollten, findet sich nirgends. In dem Abschnitt über die
Grössenverhältnisse ist (Seite 91) deutlich ausgesprochen, dass
bei dem überall anerkannten Verhältnis 1:4:7 (deutsche
Schrift) und 2:5:8 (französische), wobei 1=2 Millimeter ge-
fordert wird, nur die „«tws/w/fgre»" Buchstaben i, u, e, a etc.
der erstem Schriftart halbe Höhe der entsprechenden Formen
in letzterer Schrift haben sollen und ist dann sogar wörtlich
angeführt: „In der Kurrentschrift — also doch wohl auch
Sekundärschule? — „noch* die französischen kurzen Buch-
staben in doppelter Höhe der betreffenden deutschen zu
halten, geht nicht mehr wohl an, weil dabei entweder erstere
zu gross oder letztere zu klein würden. Ks sîc/i daAer
seAr, o&ü/es FerAöftnis îîj redwzîrew oder dann die Minimalhöhe
auf nur U/2 Millimeter festzusetzen." Bewusste Forderang lässt
sich aus diesen Worten also doch gewiss nicht erkennen, so

wenig wie aus den beigefügten praktischen Übungen, wohl aber,
dass ich für die II. und III. Klasse fraglicher Schulstufe in
erster Linie Att/AeAwngr des Verhältnisses 1 : 2, also das gerade

verlange.
Die „methodischen Winke" betreffend halte meinen Rat,

den stark gebogenen — nicht „gekrümmten" — Daumen mit
seiner Spitze unter (besser : etwas unter) die Feder zu legen,
aufrecht, indem ohne dieses „Stützen" der Halter hinten gern
zu tief zu liegen kommt, was ein leichtes und richtiges Schreiben,
die nötige Beweglichkeit von Feder und Fingern geradezu un-
möglich macht. Was die Corrodischen Hefte anbelangt, so
finden dieselben nur in der Weise Erwähnung, dass ich be-
dauere, die vielen darin niedergelegten guten Winke im allge-
meinen so wenig berücksichtigt zu sehen und dass ich Vor-
lagen nach Art dieser wie anderer, namentlich im Ausland ge-
hräuchlicher Hefte besonders für Mehrklassenschulen aus den
verschiedensten Gründen für sehr empfehlenswert halte. Dass
diese Hefte in Staatsverlag genommen werden sollten -— nament-
lieh in ihrer gegenwärtigen Form und Ausdehnung — ist nir-
gends gesagt noch gemeint, wohl aber, dass der Staat den

Verlag der Schreibmaterialien unter seine Fittige nehmen dürfte,
um auch das Beste zu billigstem Preise erhältlich zu machen.

„Dass endlich meine Arbeit in Ausdruck und Stil ziemlich
viel zu wünschen übrig lasse", anerkenne ich gerne, wie ich
auch bedaure, dass eine nochmalige Durcharbeitung nur wegen
vorgerückter Zeit und momentaner vollständiger Arbeitsunfähigkeit
unterbleiben musste../Übrigens aber verdankt die Arbeit ihren Ur-
sprang nicht dem Drange, zu glänzen, sondern dem Bestreben,
in der einmal aufgeworfenen Frage manchem noch unsichern
und suchenden Kollegen mit meinen Erfahrungen an die Hand
zu gehen und damit auch der Schule einen Dienst zu erweisen.
Es hätte denn auch diese wohlmeinende Absicht, wie sie durch
die ganze Arbeit durchklingt, die Vergleichung des Umfangs
der beiden Arbeiten sowie die Erwägung, wo wirklich der^ver-
langten „Anleitung zum ScAra'Aen" mehr gerecht zu werden
versucht wurde, das Urteil etwas modifiziren und wenigstens im
Schlusssatz ein wenig mildern dürfen.

Zürich, den 10. Jan. 1893. BoWcter, Lehrer.

AUS AMTLICHEN MITTEILUNGEN.
.ZüricÄ. Die vom Erziehungsrate vorgelegte Dienstordnung

für den Pedell an der Hochschule ist vom Regierungsrate unterm
21. Januar genehmigt worden. — Dem geschäftsleitenden Aus-
schuss des schweizerdeutschen Idiotikon wird der gewöhnliche
Staatsbeitrag zugesprochen. — Ein Gesuch der Schulgemeinde
Schottikon um Verabreichung einer Bergzulage an ihre Lehrerin
wird in abschlägigem Sinne beschieden. — Die Witwen- und
Waisenstiftung für Volksschullehrer zählt auf 1. Januar 1893:
1002 Mitglieder, diejenige für die höhern Lehrer und Geistlichen :

151. Erstere haben in die Stiftung einen jährlichen Beitrag
von 64 Fr., letztere von 76 Fr. zu bezahlen. — Es werden auf
Schluss des Schuljahres, auf eingereichtes Gesuch hin, von ihren
Lehrstellen entlassen : Fräulein Anna Padrutt in Klein-Andel-
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fingen, die Herren Otto Hängärtner in Stallikon und Edwin
Pfister in KloteD.

Es werden genehmigt : die Fortbildungsschulen für Mädchen
in Turbonthal, Hutzikon, Neubrunn, Ellikon a. Th. und Egg.
Yon der Wiedereröffnung nachfolgender Fortbildungsschulen auf
1. November 1892 wird Notiz genommen: Hegi-Oberwinterthur,
Reutlingen-Stadel, Oberwinterthur, Eidberg, Hettlingen, Räter-
sehen, Dynhard, Eschlikon, Elgg.

Die Vorlage an den Regierungsrat betreffend die Zuteilung
der Staatsbeiträge an Schulhausbauten wird zu Ende beraten.

Ber«. Der Regierungsrat hat die Schulkommission für die
Kantonsschule Pruntrut für eine neue Periode von 4 Jahren
folgendermassen neu bestellt: Präsident Herr Ernest Balimann,
Fürsprecher in Pruntrut. Mitglieder die Herren: Leo Weher,
Amtsschaffner, Antoine, Bezirks-Prokurator, J. Farine, Gerichts-
Schreiber, Jos. Maillait, Katasterdirektor, Adrian Kohler, Advokat,
in Pruntrut, Polycarpe Coullery, Grossrat in Fontenois, Dr. Maximin
Vallot in Delsberg, Paul Fleury, Gerichtspräsident in Laufen,
Ed. Boillat, Fabrikant in Reconvillier, Emil Cuttal, Arzt in St.
Imier, Ernest Péquignot, Advokat in Saignelégier und George
Gobat, Gerichtspräsident in Neuenstadt.

Zentralschulpflege Zürich.
ZîVricA. Z)r. S. B<adZ«r, Direktor des Lehrerinnenseminars,

erhält aus Gesundheitsrücksichten Z7rZa««& iis ewm ScAZwss

ScAwZ/aÄres; die Stellvertretung in der Direktion wird Dr. J.
Stössel, die Stellvertretung im Unterrichte Prof. Dr. K. Furrer,
Prof. K. Egli und Privatdozent Dr. K. Fiedler übertragen.

Die von Prof. Dr. Horner begonnenen und von Prof. Dr.
Haab fortgesetzten an den Primarschulen
des Kreises I werden auch am Schlüsse des laufenden Schul-
jahres mit den Schülern der VI. Klasse vorgenommen.

Es werden folgende Wahlen getroffen :
Oy) Att/sîVMsA-ommission tfes wncZ der

/iô'Ziêrw TöcAterscÄwZe.- Stadtrat C. Grob, Präsident, Oberst Usteri-
Pestalozzi, Pfarrer W. Bion, Redaktor A. Coradi-Stahl, Dr. med.
Hans Näf, J. Müller-Kramer, Prof. Dr. A. Schneider, J. Hard-
meier-Jenny, Stadtrat B. Fritschi-Zinggeler, Prof. Dr. E. Walder,
Sekundarlehrer F. Fritschi, Lehrer J. Spalinger, K. Maurer-
Hartmann, Kaufmann. Aktuar: Fr. Zollinger, Schulsekretär.

6) Au/steAfe&ommtssion der G«/;er6escAwZe ««d des Äwnsf-
yewerjemwsewms.- Stadtrat C. Grob, Präsident, Oberst Fr. Locher,
Architekt E. H. Müller, Malermeister Joh. Ganz, C. Wismer-
Dietschi, Prof. Dr. A. Herzog, Joh. Sidler, Schustermeister,
Stadtrat A. Koller, Fabrikinspektor Hans Kern, Bildhauer B.
Hörbst, W. Krebs, Sekretär des schweizerischen Gewerbevereins,
R. Morf, Adjunkt des schweizerischen Arbeitersekretariats, Prof.
G. Lasius, Ingenieur W. Wyssling, Sekundarlehrer G. Weber.
Aktuar: Fr. Zollinger, Schulsekretär.

e) Bfflw&ommZssio« : Stadtrat C. Grob, Präsident, Oberst Fr.
Locher, Dr. med. U. Schlüpfer, Architekt C. H. Müller, J. Müller-
Kramer. Aktuar: Fr. Zollinger, Schulsekretär.

dj LeArtm'ZZeMwwmtssio« ; Stadtrat C. Grob, Präsident, Se-
kundarlehrer G. Egli. Redaktor F. W. Niedermann, Lehrer A.
Gsell-Abegg, A. Coradi-Stahl. Aktuar: Fr. Zollinger. *

SCHULNACHRICHTEN.
BesoZdwMpserAôAîiM^e». TAw» für 19 Lehrer und Lehrer-

innen je Fr. 200; für Lehrerinnen und Zeichnungslehrer der
Sekundärschule Fr. 1150, einen Lehrer des Progymnasiums
Fr. 100: drei Arbeitslehrerinnen Fr. 220. OAerA-ttfrw Fr. 200
für den Lehrer der Oberschule; je 100 für drei weitere Lehr-
kräfte. iPertsw«'/ Fr. 200. Set/zacA Fr. 300. Gossaw (Z.)
2 Lehrern je Fr. 200. A'araw für die Lehrer der Bezirksschule
Alterszulagen von 100 Fr. nach 10, von Fr. 20 nach 20 Dienstjahren.

(Korr.) B/e Att/AeAwwy der LeArerre&rwZewscAwZe», die sich
letztes Jahr schon vorbereitete, ist nun zur vollendeten Tatsache
geworden, denn im Militärtableau ist dieser Name, der seit dem
Jahre 1875 darauf figurirt hat, nun gänzlich verschwunden.
Noch 1892 wurden die Lehrerrekruten eines Armeekorps zu-
sammengenommen, und neben ihrer militärischen Ausbildung

erhielten sie noch diejenige zur Erteilung des Sehulturnunter-
richtes. Sollen wir diese Aufhebung bedauern Wohl nicht.
Denn es fällt nur eine Ausnahmestellung des Lehrers fort, die
bis jetzt nicht sein Vorteil war. Einmal wird nun der Lehrer
den andern Rekruten in allen Teilen tatsächlich endlich gleich
gestellt, und da die für die militärische Ausbildung vorgesehene
Zeit nicht mehr durch Turnen und theoretische Unterrichts-
fâcher beeinträchtigt wird, so ist auch dem Lehrerrekruten
möglich gemacht, jene Manipulationen, die eben nur durch viele
Übung in Fleisch und Blut übergehen, ebenso rasch und siçher
auszuführen, wie ein „Normalrekrut*. Die Würde des Lehrer-
Standes wird gewinnen, wenn das Instruktionspersonal weniger
Veranlassung mehr hat, die Lehrer wegen ungeschickter Hand-
habung der Waffen zu tadeln und lächerlich zu machen.

Die Lehrerrekrutenschulen können aber nur unter der Be-
dingung aufgegeben werden, dass der Bund anderweitig Gelegen-
heit schafft, für die Erteilung des Turnunterrichtes genügend
vorgebildete Lehrer heranzubilden. Es verlautet nun, das Militär-
département beabsichtige, Spezialkurse im Turnen einzurichten,
und es seien in diese alle diejenigen Lehrerrekruten einzuberufen,
die eine Prüfung als Turnlehrer nicht mit Erfolg bestehen.
Mögen die Anforderungen derart gestellt werden, dass nur tüch-
tigen Lehrern der Besuch dieser Kurse erlassen wird, und mögen
die letztern nicht nur auf die dienstpflichtigen Lehrer beschränkt
bleiben.

•ZwricÄ. Das angekündigte Initiativbegehren des Bauern-
bondes gegen die Ruhegehalte von Lehrern und Geistlichen
wurde dieser Tage zur Unterzeichnung versandt. Dasselbe for-
dert von dem Katonsrat:

1. „Staatliche Pensionen sind abzuschaffen und damit § 256
des Gesetzes betr. das Kirchenwesen vom 20. Aug. 1861 und
die §§ 313 und 314 des Gesetzes betr. das Unterrichtswesen
vom 23. Dezember 1859, sowie die regierungsrätliche Verord-
nung betr. Ruhegehalte vom 3. Sept. 1891 ausser Kraft zu
erklären.

2. Laden wir den Kantonsrat ein, die Missbräuche, welche
bei gegenwärtigem Bezug von Pensionen bestehen, abzustellen
und obiges Postulat dem Volksentscheid zu unterbreiten. Die
Begründung lautet also: Mit zeitgemässer, den Leistungen ent-
sprechender Besoldung unserer Staatsbeamten sind wir einver-
standen, dagegen können wir als demokratische Republikaner
uns nicht dazu verstehen, einzelnen Ständen Vorrechte zu ge-
währen und zwar um so weniger, als jetzt schon die grellsten
Missbräuche vorgekommen sind.

Ein zweites Initiativbegehren aus gleicher Quelle ist allge-
meiner gehalten, trifft aber den Lehrerstand fast noch empfind-
licher. Es lautet :

1. Die zürcherische Staatsverfassung soll in der Weise er-
gänzt, bezw. revidirt werden, dass darin ausdrücklich gesagt
werde, es dürfen von Staatswegen an Angestellte des Staates
oder an Bezirks- und Gemeindebeamte AeweWei BttArtjeAatte
ausgerichtet, noch Unterstützungen an Stiftungen für Witwen
und Waisen dieser Beamten bewilligt werden.

2. Der Beschluss des Kantonsrates vom 26. April 1892
betr. Witwen- und Waisenstiftung für Staatsbeamte ist in seiner

Wirkung ausser Kraft zu setzen.
Zur Begründung unsers Begehrens verweisen wir einfach

auf die Verfassung selbst. In derselben ist der Grundsatz
niedergelegt, dass o) alle Bürger vor dem Gesetze gleich
sind und die gleichen staatsbürgerlichen Rechte gemessen.
5) Keinerlei Vorrechte weder des Orts noch der Geburt, noch
des Standes bestehen dürfen. Als ein solches Vorrecht betrachten
wir den oben zitirten Kantonsratsbeschluss.
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